
 datenschutz-maximum Version 28.06.2019 11:34, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil4/paragraph86?rev=1561714497 Gedruckt 05.12.2025 21:02

BDSG (neu)

Teil 4 - Besondere Bestimmungen für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in
die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie
(EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten

§ 86 - Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke staatlicher Auszeichnungen und
Ehrungen

undoder

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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